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Spesenreglement  
Jungwacht Blauring Kanton Luzern 
 
 
 
Personenkreis 
 
Es werden nur Spesen vergütet, welche im Zusammenhang mit einer Tätigkeit bei 
Jungwacht Blauring Kanton Luzern entstehen. 
 
Sämtliche Spesen sind beim Kantonskassier oder bei der Fachstelle Sekretariat von 
Jungwacht Blauring Kanton Luzern geltend zu machen. Grundsätzlich werden 
Spesen nur gegen Vorlegen einer Quittung vergütet. 
 
Das Spesenreglement gilt für folgende Gremien von Jungwacht Blauring Kanton 
Luzern: 
• Vorstand 
• Fachgruppen 
• Regioteams 
• Arbeitsgruppen 
• Arbeitsstelle 
 
 
Reisespesen 
 
Öffentliche Verkehrsmittel Vergütet werden für den Verband notwendige 

Reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es 
werden maximal die Fahrspesen eines Billets zweiter 
Klasse, ½-Tax vom Wohn- zum Bestimmungsort 
vergütet. Besitzer/innen von GA’s sowie anderen 
Abos (z.B. Streckenabo) haben Anrecht auf die 
Vergütung der Reisespesen zum selben Tarif (Billet 2. 
Klasse, ½ Tax). 

 
PW Vergütet wird CHF 0.65 pro Kilometer. Die Fahrten 

werden nur wenn notwendig (z.B. Materialtransport, 
Erreichbarkeit) bzw. wenn sie günstiger als mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sind vergütet. 

 
Motorrad Vergütet wird CHF 0.30 pro Kilometer. Die Fahrten 

werden nur wenn notwendig, bzw. wenn sie 
günstiger als mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind 
vergütet. 
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Porto-/Kopierspesen 
 
Portospesen Grosse Versände können der Arbeitsstelle zum 

Frankieren übergeben werden. Einzelne 
Portoaufwendungen können als Bürospesen in 
Rechnung gestellt werden. 

 
Kopierspesen Grundsätzlich werden keine Kopierspesen vergütet. 

Auf der Arbeitsstelle kann gratis kopiert werden. 
 
 
 
Bürospesen 
 
Als Bürospesen gelten Telefonate, Papier, Drucker etc. 
 
Der Vorstand sowie die/der Vorsitzende eines Gremiums erhalten pro rata CHF 
120.- pauschal. Dieser Betrag ist in Rechnung zu stellen. 
 
 
Kurse 
 
Die Kurskosten und Reisespesen für Coachkurse werden übernommen. Die Kosten 
und die Reisespesen für den Expertenkurs und den Kursleiterkurs werden vom 
Bundesamt für Sport, Magglingen übernommen. 
Spesen, die bei der Mitarbeit in einem Grundkurs, Gruppenleitungskurs oder Schar- 
und Lagerleitungskurs entstehen werden über das Kursbudget abgerechnet. 
 
 
 
Bundesversammlung 
 
Delegierte und Gäste der Bundesversammlung Jungwacht Blauring Schweiz 
erhalten die Reisespesen sowie die Kosten der Bundesversammlung gegen 
Vorlegen der Quittung(en) vergütet. 
	


